
Besprechungen

Der Vertasser welst überzeugend nach, dafß vermissen. ber ann ware das Werk, das INan
weder gemeınsame Interessen och dıe Ideologie hne Lobhudele:; als Standardwerk bezeichnen
dıe sozıualıstiıschen „Bruderstaaten“ 1- kann, noch umfangreicher un! damıt och teurer
halten, sondern die Vorherrschaft der SowjJetun1- geworden. Der Preıs erschreckt, zumal dıe Arbeit

Eınıge der bevormundeten Staaten versuchen allgemeinverständlich und nıcht 1U für Fachleute
daher 1mM Rahmen der Abhängigkeit VO der geschrieben 1St. Quellenangaben 1M Text, Sach-

ıhre ınnen- un! außenpolitischen Eıgen- un! Personenregister erleichtern Suche, Nach-
ınteressen verfolgen. Dıie iımponı1erende Arbeit prüfung un! Weıterarbeıit. Das 8Oseıutige Lıiıtera-
1efert nıcht 1Ur eine Analyse der „Block“-Bil- turverzeichniıs hätte gegliedert werden mussen;
dung, der Koordinierungs- un! Kooperationsbe- 1st mehr eın 1nweIls autf die umfangreiche
mühungen, sondern auch eıne Analyse der diver- östlıche un! westliche Lıteratur, die Aausgewertet
gyierenden Tendenzen. Am and sel1l auch auf dıe worden ISt, aber kaum eine Hıltfe Z eıgenen
Behandlung der SBZ/DDR-Problematik VCI- Weıterarbeıit. Der Rezensent vermiıflt ferner eine
wıiesen. Zeıttafel. oth

Der Spezialıst wırd 1er un Oort eın Detaıil

DIESEM EFT
In der etzten Zeıt mehren sıch dıe Stimmen der Kritik der nachkonziliaren Entwicklung der Kırche
un:! /weıten Vatikanıschen Konzıl selbst. Die einen erklären mıt dem Kırchenrecht die
Verwirklichung des Konzıls für beendet, andere fordern, der Ireue 780 Konzıl wiıllen ber das
Konzil hinauszugehen. ERMANN |. POTTMEYER, Protessor für Fundamentaltheologie der Universıiı-
tat Bochum, wiıderspricht beiden Auffassungen: Dıie Verwirklichung des Konzıils se1 noch lange nıcht
abgeschlossen, Ja S1e musse ın zentralen Punkten ErSTt noch eingelöst werden.

Der lateinamerıkanıschen Theologie der Befreiung wırd vorgeworfen, sS1e übernehme unkritisch
Posıtionen der marxıstischen Ideologie. RAUL FORNET-BETANCOURT, Akademıischer Rat 1n der
Theologischen Fakultät der Katholischen Universıität Eıchstätt, prüft diesen orwurt 1m Licht der
Kulturtradıtion un:! der Marxısmusrezeption Lateinamerikas.

MATTHÄUS KAISER; Protessor für Kırchenrecht der Universıität Regensburg, befafßt sıch mıiıt der
Stellung der wıederverheirateten Geschıedenen 1ın der Kirche Er schlägt einen Weg VOTI, Ww1e [1L1al die
Betroffenen wıeder 1n das Leben der Kırche ıntegrieren un:! den Sakramenten zulassen kann

Die deutschen Diözesen haben Berufung auf dıe reliıg1öse Dımensıon des kırchlichen IDienstes
eın eıgenes Dienst- un:! Arbeitsrecht für ıhre Angestellten geschaffen. MEDARD KEHL, Protessor für
Dogmatik und Fundamentaltheologie der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen 1n
Frankfurt, Iragt ach dem Zusammenhang 7zwıschen dem Wesen der Kırche und ıhrer empirisch-
sozıologıschen Gestalt un! zieht daraus Konsequenzen für eın theologisch verantwortbares kırchliches
Dienstrecht.

In eıner treiheıtlichen Gesellschaft, ın der der einzelne un:! die Gemeıinschaft gleichermaßen bejaht
werden, besteht immer dıe Möglichkeıit des Konflikts zwıschen dem einzelnen und der Gemeinschaftft.
HANS ZACHER,; Professor für Polıitik und öffentliches Recht der Universıität München, zeigt 1mM
Blıck auf dıe hıstorische Entwicklung, w1e der Rechtsstaat dıeses Problem lösen sucht.
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